
ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX 

FÜR DAS JAHR 2024 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex (aktuell in der Fassung vom 28. April 2022; der 

„Kodex“) enthält Grundsätze, Empfehlungen und Anregungen für den Vorstand und den 

Aufsichtsrat, die dazu beitragen sollen, dass die Gesellschaft im Unternehmensinteresse 

geführt wird. Der Kodex verdeutlicht die Verpflichtung von Vorstand und Aufsichtsrat, im 

Einklang mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft unter Berücksichtigung der 

Belange der Aktionäre, der Belegschaft und der sonstigen mit dem Unternehmen 

verbundenen Gruppen (Stakeholder) für den Bestand des Unternehmens und seine 

nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen (Unternehmensinteresse). 

Evotec befolgt mit folgenden Ausnahmen alle Empfehlungen sowie darüber hinausgehend 

auch nahezu alle Anregungen des Kodex. Entsprechend erklärten Vorstand und Aufsichtsrat 

der Evotec AG im Dezember 2024 gemäß § 161 Aktiengesetz (AktG): 

„Die Evotec SE hat im Jahr 2024 den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in 

der Fassung der Veröffentlichung im Bundesanzeiger entsprochen und beabsichtigt, diesen 

Empfehlungen auch zukünftig zu entsprechen, mit den folgenden Ausnahmen: 

• Abweichend von Abschnitt C.5 des Kodex hat Prof. Dr. med. Löw-Friedrich, ehemalige Chief 

Medical Officer der UCB SA (bis Juli 2024) und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Evotec, 

auch einen Sitz im Aufsichtsrat der Fresenius SE & Co. KGaA inne. Bei der Ausübung ihres 

Mandats als Vorsitzende des Aufsichtsrats der Evotec SE verfügt Prof. Dr. med. Iris Löw-

Friedrich stets über ausreichend Zeit, um ihre Aufgaben im erforderlichen Umfang 

wahrzunehmen. 

• Abweichend von Empfehlungen G.6 und G.10 erhält Herr Dr. Mario Polywka für seine 

vorübergehende Tätigkeit als Interim CEO ab Januar 2024 keine langfristige, aktienbasierte 

variable Vergütung nach dem Vorstandsvergütungssystem. Aufgrund der nur 

interimistischen Stellung als Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Vorstands für die 

Dauer von höchstens einem Jahr hält der Aufsichtsrat der Evotec SE es nicht für 

interessengerecht, eine langfristige variable Vergütung zu gewähren deren 

Bemessungszeitraum weit über die Amtszeit als Vorstandsmitglied, und damit über die 

Einflussnahmemöglichkeit auf die Zielerreichung, hinausgehen würde. Es soll im Sinne des 



Aktiengesetzes sowie des Kodex zudem verhindert werden, dass die 

Incentivierungswirkung einer während der vorübergehenden Tätigkeit im Vorstand 

gewährten langfristigen, aktienbasierten Vergütung nach Rückkehr in den Aufsichtsrat 

fortwirkt und möglicherweise zu Zweifeln an der unabhängigen Ausübung der 

Kontrolltätigkeit führt. Die langfristige Förderung des Unternehmenswohls sowie die 

Gewährleistung eines nachhaltigen und langfristigen Unternehmenserfolgs liegen bereits 

deshalb im Interesse von Herrn Dr. Mario Polywka, weil er nach Abschluss seiner 

interimistischen Tätigkeit im Vorstand in den Aufsichtsrat zurückkehren soll, und bedürfen 

daher keiner weiteren Incentivierung. Nach dem Ende der vorübergehenden 

Vorstandstätigkeit von Herrn Dr. Mario Polywka wird die Vorstandsvergütung wieder 

vollständig den Empfehlungen des Kodex entsprechen. 

• Der Aufsichtsrat hat in Anwendung von der Empfehlung G.11 abweichend von der 

Empfehlung G.8 die Leistungskriterien für die Vorstandsmitglieder für die kurzfristigen 

variablen Vergütungsbestandteile (Bonus) im Mai 2024 teilweise neu festgelegt. Der 

Aufsichtsrat hat damit der am 24. April 2024 veröffentlichten Prognose für 2024 Rechnung 

getragen, welche von der ursprünglich im Dezember 2023 für die Leistungskriterien für den 

Bonus 2024 zugrundegelegten Prognose deutlich abweicht. Das gibt dem Aufsichtsrat die 

Möglichkeit, die Incentivierungswirkung der variablen Jahresvergütung und eine adäquate 

Leistungsbemessung den erheblich geänderten Faktoren anzupassen, diese im 

Unternehmensinteressse auszurichten und damit für einen Interessengleichlauf zwischen 

Anlegern zund Vorstandsmitgliedern zu sorgen, die der langfristigen Förderung des 

Unternehmenswohls sowie der Gewährleistung eines nachhaltigen und langfristigen 

Unternehmenserfolgs dient.“ 

Im Dezember 2024 

  

Vorstand & Aufsichtsrat 

 


